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Beteiligungsart § 4 Abs. 1 BauGB

Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, 
Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Koblenz

Gemarkung Bad Neuenahr-Ahrweiler

Projekt Bebauungsplan "Kloster Calvarienberg"

Ortsteil: Ahrweiler

Betreff Archäologischer Sachstand

Planungsinhalt Verdacht auf archäologische Fundstellen

Textfestsetzung: Abschnitt 3.4, Seite 6. Wir bitten um Ergänzung 
um Adressdaten unserer Dienststelle. Vielen Dank!

29

Überwindung / Forderung: 

Redaktionelle Änderung der Textfestsetzung/Begründung

Erläuterung Überwindungen / Forderungen

Redaktionelle Änderung der Textfestsetzung/Begründung

Durch die Textfestsetzung sind die Belange der Landesarchäologie nicht oder nicht ausreichend 
berücksichtigt. Wir bitten die Planunterlagen entsprechend des geschilderten archäologischen 
Sachverhaltes und den damit verbundenen Forderungen zu ergänzen.

Erläuterungen zu archäologischem Sachstand 

Verdacht auf archäologische Fundstellen

Bislang liegen der Direktion Landesarchäologie in diesem Bereich keine konkreten Hinweise auf 
archäologische Fundstellen vor. Allerdings stufen wir den Planungsbereich aus topographischen 
Gesichtspunkten als archäologische Verdachtsfläche ein. Dementsprechend können bei Bodeneingriffen 
bisher unbekannte archäologische Denkmäler zu Tage treten, die vor ihrer Zerstörung durch die 
Baumaßnahmen fachgerecht untersucht werden müssen.

Diese Stellungnahme bezieht sich ausschließlich auf die Belange der Direktion Landesarchäologie. Eine 
Stellungnahme der Direktion Landesarchäologie, Referat Erdgeschichte (erdgeschichte@gdke.rlp.de) sowie der 
Direktion Landesdenkmalpflege (landesdenkmalpflege@gdke.rlp.de) muss gesondert eingeholt werden.
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Mit freundlichen Grüßen

i.A. / i.V.

Achim Schmidt

Bei Rückfragen stehen wir gerne unter der oben genannten Rufnummer oder Emailadresse zur Verfügung. Bitte 
geben Sie unser oben genanntes Aktenzeichen an.
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Dienstgebäude:  Wilhelmstraße 24 - 30 sowie 23 ⋅ Außenstelle Gesundheitsamt: Wilhelmstraße 59 ⋅ 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler ⋅ Telefon 02641 975-0 

Sprechstunden:  Montag - Mittwoch und Freitag 07:30 Uhr - 12:00 Uhr ⋅ Donnerstag 07:30 Uhr - 18:00 Uhr 

Bitte kommen Sie - wenn möglich - mit dem ÖPNV; Haltestelle Ahrweiler Bahnhof 

Konto der Kreiskasse: Kreissparkasse Ahrweiler ⋅ IBAN: DE97 5775 1310 0000 8010 76 ⋅ Infos zu Dienstleistungen und Datenschutz: www.kreis-ahrweiler.de 
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Bauleitplanung Stadt Bad-Neuenahr-Ahrweiler; 
Aufstellung des Bebauungsplans „Kloster Calvarienberg“ im Stadtteil Ahrweiler 
 
Ihr Schreiben vom 25.01.2023, Az.: 2.1-13 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
von dem o.g. Bebauungsplan werden aus unserer Sicht folgende Belange berührt: 
 
1.) Landesplanung/Städtebau 
Es wird auf die landesplanerische Stellungnahme vom 22.04.2022 zur 10. Änderung des 
Flächennutzungsplans verwiesen. 
 
Die Fläche befindet sich außerhalb des vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiets der Ahr.  
Allerdings ist die Fläche darüber hinaus faktisch durch Hochwasser (seltene Ereignisse) und / oder 
Starkregenereignisse bedroht. Es ist daher erforderlich, in der Begründung zum Bebauungsplan zu 
den das Plangebiet betreffenden überörtlichen Planungen den Bundesraumordnungsplan 
Hochwasserschutz einzubeziehen. Des Weiteren müssen die geltenden Ziele und Grundsätze des 
Bundesraumordnungsplans Hochwasserschutz bei der Grundlagenermittlung Beachtung bzw. 
Berücksichtigung finden, dies gilt auch für solche Bereiche, die außerhalb des HQ100, aber 
mindestens innerhalb des HQextrem liegen. 
 
Mit dem Inkrafttreten des Bundesraumordnungsplans Hochwasserschutz (BRPH) zum 01.09.2021 
hat ein Paradigmenwechsel in Richtung einer stärker risikobasierten Hochwasservorsorge 
stattgefunden. Bei einem risikobasierten Planungsansatz werden Eintrittswahrscheinlichkeit und 
Intensität spezifischer Gefahren mit der Sensitivität und Schutzwürdigkeit der Raum- und 
Infrastrukturen verknüpft. Diesem Ansatz ist im BRPH mit Ziel I.1. Verbindlichkeit verliehen worden, 
welches letztabgewogen ist und unmittelbare Bindungswirkung auch für die kommunale 
Bauleitplanung im Sinne § 1 Abs. 4 BauGB auslöst. 

 

_ 
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Die Bauleitplanung muss zukünftig den risikobasierten Planungsansatz abbilden und hat die 
städtebauliche Entwicklung von faktisch hochwassergefährdeten Flächen mithilfe einer 
differenzierten Berücksichtigung von Gefährdungsintensitäten (insbesondere 
Eintrittswahrscheinlichkeit, Einstauhöhe, Fließgeschwindigkeit) und Vulnerabilitäten der jeweils 
zulässigen Nutzungen abzuarbeiten. Hiervon unberührt bleiben weitergehende Anforderungen aus 
wasserrechtlicher Sicht im Hinblick auf die Lage innerhalb des Überschwemmungsgebiets. 
 
Es ist weiterhin anzumerken, dass in der Planzeichnung die Gebietskennzeichnung MU8 nicht über 
eine vollständige Nutzungsschablone verfügt. Wir bitten die Planzeichnung dahingehend zu 
vervollständigen. 
 
2.) Naturschutz 
Das Plangebiet gehört zum Landschaftsschutzgebiet „Rhein-Ahr-Eifel“. Es wird z.Z. von einem 
älteren Laubbaumbestand geprägt.  
Außerdem grenzt das Plangebiet direkt an das FFH-Gebiet Ahrtal (DE-5408-302), wodurch eine 
FFH-Vorprüfung zur Ausschließung erheblicher Beeinträchtigungen vorzulegen ist.  
Der östlich mit Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung sowie Grünflächen überplante 
Bereich ist eine festgesetzte Ausgleichsfläche des Flurbereinigungsplans Bachem (Gemarkung 
1101, Flur 47, Flurstück 2). Es wird darauf hingewiesen, dass der Flurbereinigungsplan mit seinen 
Festsetzungen nach der Schlussfeststellung der Bodenordnung als Ortssatzung weiter gilt und 
Änderungen der Festsetzungen nur mit Zustimmung der Kommunalaufsicht möglich sind. Der 
Flurbereinigungsplan setzt für das Flurstück 2 einen geschlossenen Gehölzbestand fest.  
Erst bei Vorlage des Fachbeitrags Naturschutz mit integrierter Artenschutzuntersuchung sowie der 
FFH-Vorprüfung kann eine abschließende Stellungnahme erfolgen.  
Neben den bereits untersuchten Gruppen der Fledermäuse, Avifauna, Herpetofauna sowie 
Tagfalter/Widderchen ist außerdem die Gruppe der Kleinsäuger zu untersuchen. 
 
3. Wasserwirtschaft 
Gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes bestehen aus Sicht der Unteren Wasserbehörde keine 
Bedenken. Es wird darauf hingewiesen, dass die Errichtung oder wesentliche Änderung von Anlagen 
im 40 m-Bereich der Ahr einer wasserrechtlichen Genehmigung bedürfen (§ 31 LWG). 
 
4. Kindertagesstätten 
In Folge der Umsetzung des Bebauungsplanentwurfes entstehen insbesondere Flächen für 
Beherbergungs-, Geschäfts- und Gastronomiebetriebe. Die straßenverkehrstechnische 
Erschließung des Plangebietes erfolgt über ein Wohngebiet. Unmittelbar an das Plangebiet schließt 
eine Kindertagesstätte an. 
Die Art der zu errichtenden baulichen Anlagen lässt den Rückschluss auf ein höheres 
Besucheraufkommen zu. Der Durchgangsverkehr durch das angrenzende Wohngebiet dürfte 
dadurch zunehmen. Aus Sicherheitsaspekten wird angeregt, dass diesem Umstand bei der 
Gestaltung der Verkehrsführung im Bereich der Kindertagesstätte Rechnung getragen wird 
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5. Abfallwirtschaft 
Die Erschließung des Plangebietes ist grundsätzlich so vorzusehen, dass die Straßen durch 
Müllfahr-zeuge zum Zwecke der Abfallentsorgung befahren werden können.  
Von daher wird zunächst generell auf die Unfallverhütungsvorschriften „Müllbeseitigung“ und 
„Fahrzeuge“ (DGUV Vorschrift 43 und 70) sowie auf die Richtlinien für die Anlage von Straßen (RASt 
06) VERWIESEN. Des Weiteren sind die Vorgaben der DGUV Information 214-033 der BG Verkehr 
zu beachten. Insbesondere haben Anliegerstraßen mit Begegnungsverkehr, welche zum Zwecke 
der Abfallentsorgung durch Müllsammelfahrzeuge befahren werden sollen, eine Breite von 
mindestens 5,50 m vorzuweisen, Anliegerstraßen ohne Begegnungsverkehr müssen eine Breite von 
mindestens 3,55 m aufweisen.  
In Stichstraßen sind entsprechend ausreichend dimensionierte Wendeanlagen für dreiachsige 
Müllsammelfahrzeuge vorzuhalten, da ein Rückwärtsfahren mit Müllsammelfahrzeugen 
grundsätzlich unzulässig ist, insbesondere wenn vorgenannte Mindestbreiten nicht eingehalten 
werden können. Außerdem dürfen einem erforderlichen Wendemanöver keine anderen rechtlichen 
oder tatsächlichen Hindernisse entgegenstehen.  
Ergänzend wird auf die in § 5 Abs. 16 der Satzung über die Vermeidung, Verwertung und 
Beseitigung von Abfällen im Landkreis Ahrweiler (Abfallwirtschaftssatzung- AbfWS) vom 27.10.2017 
in der Fassung der 2. Änderungssatzung vom 16.12.2022 enthaltene Regelung verwiesen:  
(16) Befahrbare Straße im Sinne dieser Satzung ist eine Straße, die so befestigt ist, dass sie mit 3-achsigen 
Entsorgungsfahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 26 t befahrbar ist und zudem in Übereinstimmung mit 
verkehrs-rechtlichen Bestimmungen und mit Anforderungen der gesetzlichen Unfallversicherungsträger tatsächlich 
dauernd ohne unzumutbare Gefährdung von einem Entsorgungsfahrzeug befahren werden kann. Dies ist nicht der Fall, 
wenn die für das Entsorgungsfahrzeug zur Verfügung stehende lichte Durchfahrtsbreite weniger als 3 m beträgt oder die 
lichte Höhe von 4 m unterschreitet. Nicht durchgängige Straßen sind im Sinne dieser Satzung nur dann befahrbar, wenn 
ein für die Entsorgungsfahrzeuge ausreichender Wendeplatz für dreiachsige Müllfahrzeuge vorhanden ist und einem 
erforderlichen Wendemanöver keine anderen rechtlichen oder tatsächlichen Hindernisse entgegenstehen. Ist eine Straße 
nicht öffentlich gewidmet, ist diese nur befahrbar, wenn die o. g. Anforderungen erfüllt sind und zudem alle betreffenden 
Eigentümer die Überfahrtgenehmigung in das Privatgrundstück bzw. Privatstraße schriftlich erteilt haben.  

 
Aus den vorliegenden Planunterlagen ist nicht zu entnehmen, wo und in welcher Form 
Bereitstellungsflächen für die Müllabfuhr eingeplant sind. Auch ist nicht zu entnehmen, wie viele 
Wohneinheiten letztlich insgesamt entstehen können und welche Müllmengen anfallen. 
Vielmehr ist aus den Planunterlagen nur zu entnehmen, dass das Plangebiet über die 
Kalvarienbergstraße und die Blandine-Merten-Straße erschlossen werden soll. Es handelt sich zwar 
hierbei um bereits vorhandene öffentliche Verkehrsflächen, aber im Hinblick auf die vorgesehene 
Nutzung des Plangebietes sind an die Erschließungsanlagen veränderte Anforderungen zu stellen, 
die sich an der neuen Nutzung orientieren müssen. 
Nach dem derzeitigen Planungsstand ist hinsichtlich dieser beiden Erschließungsstraßen folgendes 
festzustellen: 
In der Blandine-Merten-Straße ist ein Kreisverkehr geplant. Dieser soll aber insbesondere zum Holen 
und Bringen der Schüler genutzt werden. Eine Nutzung des Kreisverkehrs als Wendeanlage für 
dreiachsige Müllfahrzeuge kollidiert möglicherweise hiermit und scheint daher fraglich. Müllfahr-
zeuge müssten daher -insbesondere, wenn ein adäquates Wenden nicht möglich ist- in die 
Goethestraße abbiegen oder die Blandine-Merten-Straße von der Goethestraße aus nach rechts 
abbiegend befahren. 
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Für die Kalvarienbergstraße ist keine Wendeanlage geplant. Diese Erschließungsstraße ist mit 
dreiachsigen Müllsammelfahrzeugen somit nicht befahrbar. Wir verweisen hierzu auf unsere Aus-
führungen. 
Wenn eine Straße mit Müllfahrzeugen nicht befahrbar ist, dann müssen die Abfallsammelgefäße und 
auch Sperrabfall und Elektroaltgeräte aus dem betroffenen Plangebiet an der nächsten für das 
Abfallsammelfahrzeug sicher befahrbaren Straße zur Abfuhr bereitgestellt werden. Für die Bereit-
stellung ist eine entsprechende Aufstellfläche im öffentlichen Verkehrsraum erforderlich. 
 
Altablagerungsstellen sind in dem unmittelbaren Planbereich nach hiesigen Informationen nicht zu 
verzeichnen. Parzellengenaue Auskünfte über Altlasten kann jedoch nur die SGD-Nord, Strese-
mannstraße 3-5, 56068 Koblenz, erteilen. 
 
6. Denkmalschutz 
Aus denkmalfachlicher Sicht bestehen gegen die Aufstellung des o.g. Bebauungsplans keine 
grundsätzlichen Bedenken. Bei dem ehem. Kloster Calvarienberg handelt es sich um eine 
denkmalgeschützte bauliche Gesamtanlage. In Bezug auf den Planungsbereich MU 3 werden daher 
folgende Anmerkungen gemacht:  
 
Bei dem sog. „Grünen Vermittler“ werden aus denkmalfachlicher Sicht Bedenken erhoben, dass 
dieser Neubau mit einer  Höhe von 7 Geschossen eine zu starke Beeinträchtigung für das 
Kulturdenkmal darstellen würde. Die Klostergebäude selbst verfügen zwar auch teilweise über sehr 
viele Geschosse, das Kloster ist jedoch in städtebaulicher Hinsicht wie eine Landmarke zu 
betrachten, die die Umgebung weit überragt und dominiert und somit eine Sonderstellung einnimmt. 
Die sonstige Bebauung in der Umgebung verfügt nur über 1 bis 2 Geschosse.  
Die Klosteranlage ist im Übrigen auch als landschaftsprägende Gesamtanlage mit erheblicher 
Fernwirkung im Regionalen Raumordnungsplan Mittelrhein-Westerwald (Tabelle 2) aufgeführt. Das 
im RROP M-W festgelegte raumordnerische Ziel Z 49 (Dominierende landschaftsprägende 
Gesamtanlagen mit erheblicher Fernwirkung (Tabelle 2) sind vor optischen Beeinträchtigungen zu 
bewahren.) muss bei der Planung zwingend beachtet werden. Auch durch Siedlungsentwicklung 
können optische Beeinträchtigungen hervorgerufen werden. 
 
Die deutliche städtebauliche Dominanz und Sonderrolle des Klosters muss aus Sicht der Unteren 
Denkmalschutzbehörde zwingend beibehalten werden. Für den Neubau des sog. Grünen Vermittlers 
ist daher nur eine maximale Höhe von 4 bis 5 Geschossen genehmigungsfähig. Damit würde er zwar 
die umgebende Wohnbebauung immer noch deutlich überragen, eine Verdeckung des Klosters aus 
nördlicher Blickrichtung und dessen optische Beeinträchtigung sowie eine städtebauliche 
Konkurrenz zur Klosteranlage könnte dabei jedoch aufgrund von deren erhöhter topografischer Lage 
voraussichtlich ausgeschlossen werden. Hierzu wären ggf. noch weitere Untersuchungen, wie 
Sichtachsenstudien aus verschiedenen Perspektiven und Entfernungen, erforderlich. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
Hoppe 
















































































































